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        Zahl: 2548-0/2010 

 
N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t 

 

 
aufgenommen am Freitag, dem 17.12.2010 anlässlich der Sitzung des Gemeinderates 
der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. 

 
Anwesend:  
 
Bürgermeister: Franz Josef Smrtnik , 9135 Trögern 8 
 
    

Anwesende:   Harald Kogelnik; 9135 Bad Eisenkappel 145 
Elisabeth Lobnik , 9135 Bad Eisenkappel 157 (entschuldigt) 
Ing. Helmut Malle, 9135 Bad Eisenkappel 265  
Christian Varch, 9135 Bad Eisenkappel  
Evelin Pircer, 9135 Vellach 64 
Paul Bevc, 9135 Lobnig 39 (Ersatz) 
Heinz Ne� emer; Leppen    ; 9135 Bad Eisenkappel 
Mag. Dr. Andreas Jerlich MSc, 9135 Bad Eisenkappel 59  
Michael Arbeitstein, 9133 Rechberg 42 
Peter Koschlak, 9135 Bad Eisenkappel 330 (entschuldigt) 
Hans Georg Lopar , 9135 Vellach 61 
Gabriel Hribar , 9135 Trögern 5 
Wilhelm Ošina, 9135 Leppen 57 (entschuldigt) 
Josef Orasche, 9135 Leppen 34 
Daniel Pasterk, Vellach 43, 9135 Bad Eisenkappel 
Adolf Woschitz, 9133 Zauchen 48 
Roman Wutte, 9135 Vellach 92 
Martina Hiessberger, 9135 Vellach 59  
Richard �upanc , 9135 Vellach 45 
Dr. Stefan Merka� , 9135 Vellach 4   
Wilhelm Hilgenfeld, 9135 Bad Eisenkappel 146  

 
 

Entschuldigt abwesend:     Elisabeth Lobnik , 9135 Bad Eisenkappel 157 
   Peter Koschlak, 9135 Bad Eisenkappel 330 
   Wilhelm Ošina, 9135 Leppen 57 

 
Ersatzmitglieder:    Paul Bevc, 9135 Lobnig 39 

   Daniel Pasterk, Vellach 43, 9135 Bad Eisenkappel 
   Heinz Necemer; Leppen, 9135 Bad Eisenkappel 
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                   Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
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                   Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

)�  �*����������������������

��	���
�����+�����'����
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
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Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
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Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
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              Berichterstatter: Vizebgm. Harald Kogelnik�
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Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
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Berichterstatter: Vizebgm. Harald Kogelnik 
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Berichterstatter: Vizebgm. Adolf Woschitz 
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Berichterstatter: Vizebgm. Harald Kogelnik 

 
 
 
 

 
 
 
 

Beginn:     17.00  Uhr 
 
 
 
Vor Beginn der Tagesordnung wurde vom Bürgermeister Franz Josef Smrtnik an die 
Mitglieder des Gemeinderates die Frage gestellt, wer von den Gemeinderäten eine 
analoge Ausfertigung der Niederschrift benötigt, zumal die unterschriebenen 
Niederschriften auf der gemeindeeigenen Homepage unter dem Link http://www.bad-
eisenkappel.info/458-0-niederschriften-gemeinderat.html zum download bereitgestellt 
werden.  
 
Eine Ausfertigung in Papierform benötigen nur die Gemeinderäte Bevc Paul und 
Orasche Josef. Die restlichen Gemeinderäte ersuchen um Mitteilung per E-Mail, wann 
die Niederschriften auf die Homepage gestellt werden.  
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Danach beantwortete der Bürgermeister nachstehende Anfrage, die von den BZÖ-
Gemeinderäten Vizebürgermeister Adolf Woschitz, GR Martina Hiessberger und GR 
Roman Wutte in der Sitzung des Gemeinderates am 15.11.2010 eingebracht wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass sich auf der heutigen Tagesordnung ein 
Tagesordnungspunkt mit dem Inhalt der gestellten Frage befindet. Darin wird als 
Standortsicherung nicht nur die Vereinigung aller drei Volksschulen sondern auch das 
Zusammenlegen dieser Schulen mit der Hauptschule Bad Eisenkappel vorgeschlagen. 
Diese Maßnahme wurde in den letzen Monaten vorbereitet und soll heute mit einem 
Grundsatzbeschluss gefestigt werden.  
 
Die Anfragensteller erklärten sich mit der Beantwortung der Frage für 
einverstanden.  
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1. Bestellung des Protokollprüfers 
            Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
Als Protokollprüfer/in für die heutige Sitzung wären Frau Evelin Pircer sowie Herr 
Gabriel Hribar  zu bestellen. 
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

 
 
2. Stellenplan 2011 

            Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
Der Entwurf des Stellenplanes für das Kalenderjahr 2011 wurde dem Amt der 
Kärntner Landesregierung zur Stellungnahme übermittelt. Darin wurden folgende 
Änderungen eingebaut und der Aufsichtsbehörde mitgeteilt: 
 

1. Reduzierung der Raumpflegerin in der allgemeinen Verwaltung von bisher 100 
% auf künftig 75 % Beschäftigungsverhältnis. 

2. Änderung der Planstelle Raumpflegerin in der allgemeinen Verwaltung von 
bisher p4 auf künftig p5. 

3. Reduzierung des Beschäftigungsverhältnisses bei der Helferin im Kindergarten 
von bisher 87,5 % auf künftig 75 %. 

4. Reduzierung der Beschäftigungsdauer der Raumpflegerin in der Volksschule 
Eisenkappel von bisher 3 x 75 % auf künftig 2 x 75 % und 1 x 37,5 % 

5. Änderung der Planstellen in der Volksschule Eisenkappel von bisher 2 x p4 auf 
künftig 2 x p5. 

6. Reduzierung der Planstelle Volksschule Leppen bis 15.7. (wenn dies mit der 
Definition einer Saisonstelle möglich wäre, würden wir dies auch so darstellen) 

 
Vom Amt der Kärntner Landesregierung wurde uns am 25.11.2010 mitgeteilt, dass 
gegen den Entwurf des Stellenplanes für das Verwaltungsjahr 2011 keine 
aufsichtsbehördlichen Bedenken bestehen. Allerdings wurde erneut festgehalten, dass 
die im Entwurf des Stellenplanes für 2011 angeführten Planstellen 
 

·  in der Finanzverwaltung B/VI 
·  in der Buchhaltung C/V 
·  im Bauhof B/VI und  
·  im Standesamt C/V 

 
in der Stellenplanverordnung mit „kw“ (künftig wegfallend) zu bezeichnen sind.  
 
Im Schreiben der Aufsichtsbehörde wurde noch folgendes hinzugefügt: 
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Nachdem eine Schließung der VS Leppen im Jahre 2011 seitens der Marktgemeinde 
vorgesehen ist, wird die Raumpflegung der VS Leppen (p4 II) mit einem 
Beschäftigungsausmaß von 37,5 % befristet bis 15.7.2011 genehmigt.  
 
Im Bereich der Raumpflege im Zentralamt wurde im Prüfungsbericht bei einer 
Nachbesetzung eine Reduzierung des Beschäftigungsausmaßes auf 62,5 % 
(Durchschnitt in den Kärntner Gemeinden) festgehalten. Der Stellenplanentwurf 
enthält aber ein Beschäftigungsausmaß idH von 75 %. 
 
Von Seiten der Marktgemeinde wird dies mit der Reinigung der 
Feuerwehrräumlichkeiten begründet, die bis jetzt von der Raumpflegerin im 
Kindergarten besorgt wurde. Sollte die Raumpflegerin im Bereich des Kindergartens 
wie im do Schreiben angeführt Mitte des Jahres ausscheiden, so ist bei der 
Nachbesetzung das Beschäftigungsausmaß dementsprechend zu reduzieren.  
 
Überdies darf das Schreiben vom 2.3.2010, mit der Zahl 3-ALLG-1990/7-2010, 
betreffend der über dem Kärntner Durchschnitt liegenden Strukturkosten in 
Verbindung mit dem außerordentlichen BZ-Gespräch vom 10.3.2010 in Erinnerung 
gerufen werden.  
 
Abschließend wird seitens der Abteilung 3 - Gemeinden erneut auf den 
Prüfungsbericht vom 2.7.2009, mit der Zahl 3-VK 124-62/1-2009, hingewiesen und die 
strikte Einhaltung der von der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach in Aussicht 
genommenen Maßnahmen eingefordert.  
 
Inzwischen konnte neben den bisher überplan durchgeführten Maßnahmen zur 
Bereinigung der Strukturkosten noch eine weitere Planstelle im Bauhof von p5/III auf 
eine Saisonstelle umgewandelt werden. Dies ist aber nur möglich, wenn die 
Raumpflegerin im Amt die Betreuung der Blumenüberwinterung übernimmt. Damit 
wird die Planstelle im Bauhof um 25 % der Jahresstunden reduziert und kann mit der 
Raumpflegerin mit einem erhöhten Beschäftigungsausmaß von 14,5 % durchgeführt 
werden. Dafür wird aber die Nachbesetzung im Kindergarten wiederum im gleichen 
Ausmaß wie bisher erfolgen müssen.  
 
Wenn vom Amt der Kärntner Landesregierung die strikte Einhaltung der von der 
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach in Aussicht genommenen Maßnahmen  
eingefordert wird, muss erwähnt werden, dass bis 2011 sämtliche in Aussicht 
genommenen Maßnahmen zeitgerecht umgesetzt worden sind, wie im vorigen Absatz 
erwähnt, zusätzlich Einsparungen einer Planstelle um 10,5 % erwirkt worden sind 
sowie die im September geplante Rochade um neun Monate vorgezogen werden 
konnte.  
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Antrag:  
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 
möge den Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2011 mit nachstehender Verordnung 
beschließen: 

 
Verordnung 

 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach betreffend den 
Stellenplan für das Jahr 2011. Der Stellenplan 2011 wird gemäß den Bestimmungen 
des § 2 des Gemeindebedienstetengesetzes 1992 (K-GBG) in der derzeit geltenden 
Fassung wie folgt festgestellt: 
 

An- 
Zahl 

Verwendungs-
gruppe 

Dienstkl. 
Lohngruppe 

 Aufgabengruppe besetzt 
mit: 

rechtl. Grundl. 
beschäftigt 

in % : 

Dienstposten für allgemeine Verwaltung  0100 
 

1 B VII  Amtsleiter B VII §2(1)LGBl. 12/82 
1 B VI  Finanzverwalter B V §2(1)LGBl. 12/82 KW  
1 C V  Buchhalter C V §2(1)LGBl. 12/82 KW 
1  C V  Schreibkraft Bauamt C V §2(1)LGBl. 12/82 
1 D IV  Schreibkraft Meldeamt d §2(1)LGBl. 12/82 
1 C V  Sekretariat C III §2(1)LGBl. 12/82 
1 p5  III  Raumpflegerin p4 §3(1)LGBl. 12/82 

75 % 
      

Dienstposten für Standesamt 0220 
 

1 C V   Standesbeamter C V §2(3)LGBl. 12/82 KW 
      

Dienstposten für Wirtschaftshof 8200 
 

1 B VI  Leitung Bauhof C V §2(5)LGBl. 12/82 KW 
1 p2 III  Kraftfahrer p3  §3(1)LGBl. 12/82 

50 % 
1 p2 III  Installateur p2 §3(1)LGBl. 12/82 
1 p2 III  Bauhofarbeiter p4 §3(1)LGBl. 12/82 
4 p4 III     Planstelle für Saisonbedienstete  §3(1)lit.c  

LGB1. 12/82 
      

Dienstposten für Abwasserbeseitigung 8510 
 

1 p2III  Klärwärter p2 §3(1)LGBl. 12/82 
      

Dienstposten für Kindergarten 2400 
 

3 k  Kindergärtnerinnen k §3(1)LGBl. 12/82 
1 p3 III  Helferin p3 §3(1)LGBl. 12/82 
1 p3 III  Helferin p5 §3(1)LGBl. 12/82 

75,00 % 
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1 p3 III  Köchin p3 §3(1)LGBl. 12/82 
56,25 % 

1 p5 III  Raumpflegerin p5 §3(1)LGBl. 12/82 
68,25 % 

      

Dienstposten für Volksschule Bad Eisenkappel 2110 
 

1 p4 III  Raumpflegerin p4  
 

§3(1)LGBl. 12/82 
75,00 % 

1 p5 III  Raumpflegerin p5 §3(1)LGBl. 12/82 
75,00 % 

1 p5 III  Raumpflegerin p5  §3(1)LGBl. 12/82 
37,50 % 

      

Dienstposten für Volksschule Leppen 2111 
 

1 p4 III  Raumpflegerin bis 15.7.2011 p5 §3(1)LGBl. 12/82 
18,75 % 

   
 
 
 
 

  

Dienstposten für Kinderhort 2500 
 

1 k  Horterzieherin k §3(1)LGBl. 12/82 
75 % 

1 k  Horterzieherin k § 3/1/LGBl. 12/82 
50 % 

 
 
 
GV Helmut Malle: Wir haben nach der Revision sehr massive Maßnahmen 
ausverhandelt und umgesetzt. Unserer Fraktion tut es sehr leid, dass damit 
Arbeitsplätze verrringert wurden und das Service an dem Bürger verschlechtert 
wurde. Nun muss damit einmal Schluss sein. Ich ersuche den Finanzreferenten, dass er 
seinen Mut zusammen nimmt und endlich einmal Widerstand leistet. Es wird unsere 
vordringliche Aufgabe in den nächsten Jahren sein, dafür zu kämpfen, dass die 
Einrichtungen der Gemeinde aufrecht erhalten werden können.  
 
Bgm. Franz Josef Smrtnik: Ich muss die vergangenen Geldverschwendungen und die 
Abgänge der SPÖ aufarbeiten.  
 
GR Dr. Štefan Merka� : Einige Schlüsselpositionen sind mit „KW“ bezeichnet. Wie ist 
das zu verstehen. Wir können ja in Zukunft auf diese Stellen nicht verzichten. 
 
Bgm Franz Josef Smrtnik: Es wird alles mit einem Durchschnitt bewertet. Ich bin da 
schwer dagegen, weil man auch die Aufgaben sehen muss. Wir müssen da mit dem 
Land verhandeln und machbare Lösungen finden. Mehr als zwei „KW“ Posten werde 
ich nicht mehr zulassen. 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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3. Voranschlag 2011 und mittelfristiger Finanzplan 
  Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2011 sowie der mittelfristige Finanzplan für die 
Jahre 2011 bis 2014 wurde im Einvernehmen mit dem Finanzreferenten von der 
Amtsleitung und der Finanzverwaltung erstellt und am 03.12.2010 von den 
Gemeinderevisoren im Sitzungssaal der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 
begutachtet.  
 
Hierbei wäre zu erwähnen, dass sich der Abgang 2010 auf € 604.000,00 belief .Stellt 
man dem heurigen Abgang dem Entwurf des Jahres 2011 in der Höhe von € 
366.700,00 entgegen, so kann man auf eine stolze Verringerung von  € 237.300,00 
verweisen.  
 
Der Entwurf schließt mit folgenden Zahlen ab: 
 
 1. Ordentlicher Haushalt 

 Summe der Einnahmen  € 4.631.400,00 
 Summe der Ausgaben  € 4.998.100,00 
 Abgang  €    366.700,00- 

 
 2. Außerordentlicher Haushalt 

 Summe der Einnahmen  €    683.200,00 
 Summe der Ausgaben    €    683.200,00 
 Überschuss – Abgang  €      0,00 
 
Der Entwurf vor der Begutachtung durch die Gemeinderevision schloss mit einem 
Abgang in der Höhe von € 528.200,00 ab.  
 
Der Differenzbetrag in der Höhe von € 161.500,00 konnte durch Reduzierungen bei 
den Ausgaben bzw. Erhöhungen bei den Einnahmen, wie unten genauer beschrieben, 
erzielt werden.  
 
Im Bereich der freiwilligen Leistungen war ein Betrag in der Höhe von  € 16.800,00 
zu reduzieren. Dies trifft vor allem vorgesehene Anschaffungen.   
 
Im Zuge der Begutachtung wurde auch die Anschaffung einer Vorbauwinde für die 
FF-Bad Eisenkappel in der Höhe von € 10.000,00 aus dem ordentlichen Haushalt 
gestrichen. Auch diese Investition ist bei den BZ-Verhandlungen im Jahr 2011 
anzusprechen.  
 
Im Bereich des Kindergartens liegen wir im kärntenweiten Durchschnitt. Bei den 
Volksschulen und bei den Personalkosten liegen wir noch über den durchschnittlichen 
Strukturkosten, wobei wir aber vor allem bei den Personalkosten deutlich besser 
abschneiden als im Jahr 2010.  
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Wie im Vorjahr wurde auch heuer wieder im Bereich des Ansatzes Straßenbau ein 
Durchschnittswert, welcher heuer € 1.400,00 pro Kilometer beträgt,  herangezogen. 
Um diesen Durchschnitt zu entsprechen, musste in diesem Bereich ein Betrag in der 
Höhe von € 22.100,00 eingespart werden. Auch bei der Straßenreinigung musste eine 
Reduzierung  um € 16.400,00 erfolgen.  
 
 
Bei der Kinderbetreuung durch den gemeindeeigenen Hort musste eine 
Bedarfszuweisung in der Höhe von € 12.800,00 eingebaut werden, um diesen Bereich 
ausgeglichen abschließen zu können.  
 
 
Bei den Finanzzuweisungen konnte eine Erhöhung im Ausmaß von 21.300,00 
eingebaut werden, sodass im nächsten Jahr mit Einnahmen in der Höhe von € 
116.000,00 gerechnet werden kann. Die Prognose für die Ertragsanteil ist für das Jahr 
2011 erfreulicherweise wieder positiver. Man rechnet mit einem Plus von ca. € 
120.000,00, wobei die Landesumlage um € 8.600,00 höher ausfallen wird.    
 
 
Auch der zu erwartende Sollüberschuss aus der Jahresrechnung 2010 mit einem Betrag 
in der Höhe von € 62.000,00 wurde eingebaut.  
 
 
In der Stellungnahme zum Revisionsbericht hat sich die Marktgemeinde Eisenkappel-
Vellach eine Reihe von Zielen gesetzt, die dazu führen, dass im Jahre 2010 
Einsparungen im Bereich der Personalkosten in der Höhe von € 102.000,00 und im 
Jahre 2011 nochmals ein Betrag in der Höhe von € 21.700,00 getätigt werden können.  
 
 
So waren im Jahre 2009 noch Personalkosten in der Höhe von 1.409.900,00 
veranschlagt. Heuer sind es nur mehr 1.223.700,00. Insgesamt also um 186.200,00 
geringer und um 62.500,00 geringer als in der Stellungnahme zum Revisionsbericht. 
Zu diesen Einsparungen müssen aber die Vorrückungen sowie die vom Gesetzgeber 
beschlossenen Lohnerhöhungen hinzugezählt werden. Auch die jährlichen Erhöhungen 
des Pensionsfonds, welche 10 Prozent betragen, müssen hinzugezählt werden. Mit 
Berücksichtigung dieser Komponenten hat die Gemeinde im Bereich der 
Personalkosten innerhalb von nur zwei Jahren Sparmaßnahmen in der Höhe von knapp 
€ 250.000,00 gesetzt.  
 
 
So konnten Maßnahmen, die erst im September 2011 geplant waren auf den 1.1.2011 
vorgezogen werden. Auch bei den Einsparungen der Überstunden im Amt wird das für 
das Jahr 2012 gesteckte Ziel bereits im Jahre 2011 erreicht werden.   
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Die geplanten Personalkosten können wie folgt graphisch dargestellt werden: 
 

geplante Personalkosten inkl. Lohnerhöhungen
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Die getätigten Einsparungen führen dazu, dass die Marktgemeinde Eisenkappel-
Vellach mit ihren Strukturkosten nicht mehr so viel über den Kärntner Schnitt liegt 
und daher im Bereich der außerordentlichen Haushaltes bei den 
Bedarfszuweisungsverhandlungen auch entsprechend mehr Mittel erhalten müsste.  
Dies ist schon deshalb notwendig, weil derzeit einige in den nächsten Jahren 
notwendige Vorhaben nicht finanzierbar erscheinen. So liegen bei der Gemeinde 
einige Anträge für Jungunternehmerförderung auf, die nicht bedient werden können. 
Auch die gemeindeeigene EDV-Anlage ist mit Ausnahme des Servers schon in die 
Jahre gekommen und muss in den nächsten Jahren erneuert werden. Im Bereich der 
Feuerwehr sind einige größere Anschaffungen notwendig und müssten im nächsten 
Jahr beschlossen werden.  
 
Die Gebührenhaushalte wurden durchwegs ausgeglichen erstellt und belasten somit 
nicht den Haushalt der Gemeinde. 
 
Im Bereich des außerordentlichen Haushaltes wurden teilweise noch nicht 
abgeschlossene Vorhaben aus dem Jahr 2010 übertragen bzw. bereits bekannte 
Vorhaben in das Jahr 2011 übernommen um  Verzögerungen in der Umsetzung zu 
vermeiden. Die restlichen Vorhaben werden mittels 1. Nachtragsvoranschlages nach 
Vorlage des Rechnungsabschlusses ins Budget integriert.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Antrag:  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt daher im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 
Voranschlag 2011 mit dem mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2011 – 2014 
sowie nachstehende Verordnung beschließen. 
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VERORDNUNG 

 
Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2011 wird gemäß den Bestimmungen des § 86 
der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung, LGBl. Nr. 66/1998, wie folgt 
festgestellt: 

§ 1 
 

Voranschlagsbeträge 
 

Die Voranschlagsbeträge werden nach den Postenverzeichnissen für den ordentlichen 
und außerordentlichen Haushalt mit folgenden Gesamtsummen festgestellt: 
 
 1. Ordentlicher Haushalt 

 Summe der Einnahmen  € 4.631.400,00 
 Summe der Ausgaben  € 4.998.100,00 
 Abgang  €    366.700,00- 
     
 2. Außerordentlicher Haushalt 

 Summe der Einnahmen  €    683.200,00 
 Summe der Ausgaben    €    683.200,00 
 Überschuss – Abgang  €      0,00 
  
 3. Gesamtsummen 

 Summe der Einnahmen     € 5.314.600,00 
 Summe der Ausgaben  € 5.681.300,00 
 Abgang     €    366.700,00-   
 
 

§ 2 
 

Deckungsfähigkeit 
 

(1) Die Deckungsfähigkeit wird gem. § 10 GHO festgesetzt. Einsparungen einer 
Voranschlagsstelle dürfen zum Ausgleich eines Mehrerfordernisses einer 
anderen Voranschlagstelle nur innerhalb der Posten lt. Abs. 2 herangezogen 
werden (echte Deckungsfähigkeit). 

 Ordentliche Ausgaben innerhalb der Ansätze lt. Abs. 3 dürfen bis zur Höhe der 
 erzielten Einnahmen geleistet werden (unechte Deckungsfähigkeit). 
 

(2) Nachstehend angeführte Posten unterliegen der echten Deckungsfähigkeit lt. § 
10 Abs. GHO und sind gegenseitig deckungsfähig: 

 
Posten 0200,0420,0430,4000 
Posten 4000-4010 
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Posten 4530-4559 
Posten 4560,4570,4590 
Posten 5000-5999 
Posten 4510,6000,6030 
Posten 6100,6110,6140,6160,6190,7201,7280,7290,7571 
Posten 6400-6429 
Posten 7000-7019 
Posten 8000-8080 
Posten 8100-8130 
Posten 8240-8259 
 

(3) Als unecht deckungsfähig lt. § 10 Abs. (3) GHO werden nachstehend 
angeführte Haushaltsansätze bestimmt: 

 
Ansatz 7700-7710 

 Ansatz 7101,8500,8510,8520,8170,8200,8270,8280,8530,8531,8532,8533,8534, 
8535,8536,8537,8538 

§ 3 
 

Kassenkredit 
 
Zur Verstärkung des Kassenbestandes dürfen Kassenkredite mit einem Maximalbetrag 
von € 600.000,- aufgenommen werden. 
 

§ 4 
 

Wirksamkeitsbeginn 
 
Die Verordnung tritt am 01.01.2011 in Kraft. 
 
Bgm. Franz Josef Smrtnik: Ich darf mich vorerst bei der Finanzverwalterin Kurnig, 
beim Amtsleiter Bevc sowie bei allen, die beim Voranschlag mitgewirkt haben, 
insbesondere bei den zuständigen Referenten bedanken. Diese Sparansätze geben uns 
eine wesentlich bessere Verhandlungsposition gegenüber dem Land.  
 
Dr. Štefan Merka� : Ich finde, dass dies der richtige Weg ist. Wir dürfen nicht zu Tode 
sparen müssen aber Zeichen setzen. Die graphische Darstellung im Bericht finde ich 
gut. Hier sieht man, dass die Sparmaßnahmen Wirkung zeigen.  
 
GV Helmut Malle: Auch Seitens der SPÖ darf ich mich bei der Finanzverwalterin, 
beim Amtsleiter und bei allen Bediensteten bedanken. Der Budgetentwurf für das Jahr 
2011 weist trotz zahlloser und schmerzhafter Streichungen einen gewaltigen Abgang 
in der Höhe von rund € 366.000 auf. Rechnet man die eingerechneten Mehreinnahmen 
für 2011 von Bund und Land hinzu dann beläuft sich der Abgang auf rund € 500.000. 
Die gesetzten und vom Bürgermeister als großer Wurf gepriesenen Sparmaßnahmen 
haben außer Nachteilen für die Bevölkerung nichts bewirkt. Unsere Aufgabe ist es ja, 
für die Anliegen der Bevölkerung zu kämpfen. Die nochmalige Reduktion bei der 
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Straßenerhaltung und bei der Schneeräumung wird sich katastrophal auswirken. Wir 
haben dies schon beim letzten Schneefall erlebt. Dies ist schon eine Sicherheitsfrage 
und ein Sparen auf der falschen Stelle. Für die nächsten Jahre wurde kein einziges 
Projekt vorgesehen.  
 
Bgm. Franz Josef Smrtnik: Ich behalte meine Kommentare für mich. Wenn man 
Einsparungen tätigt, kann man nicht als Versager hingestellt werden.  
 
GR. Heinz Ne� emer: Gibt es keine andere Möglichkeit als beim Personal zu sparen. 
Vielleicht gibt es Möglichkeiten, die viel bringen und nicht so weh tun.  
 
Bgm. Franz Josef Smrtnik: Wir haben niemanden weg getan. Planposten wurden nicht 
nachbesetzt und wir haben auch mit dem Arbeitsmarktservice gut zusammen 
gearbeitet. Die wenigen anderen Sparmöglichkeiten haben wir allle genützt.  
 
Dr. Štefan Merka� : Natürlich gibt es auch andere Bereiche, z.B. die 
Energiegeschichte. Die ersten Schritte haben wir schon gesetzt. So z.B. in der 
Straßenbeleuchtung, in der Frage des Schulstandortes usw. In Zukunft wird es auch 
CO² Strafen geben. Wir werden da nicht dabei sein. Mittelfristig wird es in diesem 
Punkt Einsparungsmöglichkeiten aber auch neue Einkommenspotentiale geben.  
 
GR. Gabriel Hribar: Wir haben vom Land die Auflage erhalten, Planstellen 
einzusparen, weil wir exorbitant über den Schnitt waren. Wir haben auch die 
Maßnahmen in einem 4 Jahres Entwurf gemeinsam beschlossen. Durch den Einsatz 
der EDV kann das Personal effizienter eingesetzt werden. Auflagen vom Land können 
wir nicht einfach ignorieren.  
 
GV. Helmut Malle: Zu den Ausführungen von GR. Hribar. Es sieht so aus, als ob die 
Mitarbeiter die EDV nicht richtig nützt. Ich weiß, dass die Mitarbeiter des Amtes eine 
tolle Arbeit leisten und die EDV optimal nützt. Ein klares Bekenntnis und Lob an die 
Bediensteten des Amtes. Diese leisten eine hervorragende Arbeit.  
 
GR. Michael Arbeitstein: Der Stellenplan wurde jährlich einstimmig vom Gemeinderat 
beschlossen und vom Amt der Kärntner Landesregierung genehmigt. Man kann daher 
nicht sagen, dass die SPÖ vorher im Alleingang zu viele Planstellen eingeführt hat.  
 
GR. Heinz Ne� emer: Wenn GR Hribar von optimalen EDV-Einsatz redet muss ich 
darauf hinweisen, dass viele Mitartbeiter diese Geräte nicht zur Verfügung haben und 
mit Besen und Staubsauger ihre Arbeit verrichten.  
 
Bgm. Franz Josef Smrtnik: Ich habe die Wortmeldung von GR Hribar nicht so negativ 
aufgenommen und bin auch Stolz auf unsere Mitarbeiter.  
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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4.      Verordnung Vergnügungssteuer 
          Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
Aufgrund der Verordnung der Landesregierung vom September 2010, LGBl. Nr. 
78/2010  wurde die Verordnung über die Neufestsetzung der Pauschbeträge  für die 
Vergnügungssteuer um 17 % angehoben.  Da die Verordnung mit 01.01.2011 in Kraft 
tritt, hat die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach eine dementsprechende Anpassung 
vorzunehmen.  
 
Ein Verordnungsentwurf wurde am 22. November dem Amt der Kärntner 
Landesregierung zur Vorbegutachtung übermittelt. Nach den entsprechenden 
Ergänzungen durch die zuständige Abteilung wurde die Verordnung nach 
telefonischer Rücksprache für in Ordnung befunden.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Verordnung 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, vom 17.12.2010,                    
Zahl:  2548-0/2010 mit der Vergnügungssteuern ausgeschrieben werden 
 
Gemäß §§ 1 ff Vergnügungssteuergesetz 1982 – K-VSG, LGBl Nr. 63/1982, zuletzt in der 
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 42/2010, in Verbindung mit § 13 Kärntner Allgemeine 
Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. Nr. 66/1998, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. 
Nr. 63/2010 und der Verordnung der Landesregierung vom 14. Sept. 2010, Zahl 3-ALLG-
2311/2-2010, wird verordnet: 
 
 

§ 1 
Ausschreibung  

 
(1)  Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach schreibt Vergnügungssteuern aus. 

(2)  Die Vergnügungssteuern sind ausschließliche Gemeindeabgaben. 
 
 
 
 

Antrag:  
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 
nachstehende Verordnung beschließen: 
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§ 2 
Steuergegenstand 

 
(1)  Der Vergnügungssteuer unterliegen: 

a) Veranstaltungen, für die das Kärntner Veranstaltungsgesetz 1997, LGBl.Nr. 95, 
zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 138/2001, gilt, 

b) Filmvorführungen, die aufgrund des Kinogesetzes 1962, LGBl. Nr. 2/1963, zuletzt 
in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 54/2007, einer Berechtigung bedürfen, 

c) der öffentliche Empfang von Rundfunk- und Fernsehübertragungen, 

d) die Veranstaltung von Glücksspielen. 

(2)  Veranstaltungen unterliegen der Vergnügungssteuer auch dann, wenn sie im Rahmen 
eines Gewerbes betrieben werden, wie Tischtennis, Billard, mechanische Spielapparate 
und Spielautomaten, Musikautomaten Kegelbahnen, Spieltische, Schau-, Scherz-, 
Geschicklichkeitsapparate und ähnliches. 

 
(3)  Veranstaltungen von Theatern, die aus Mitteln des Bundes, eines Landes oder einer 

Gemeinde regelmäßig Zuschüsse erhalten, unterliegen nicht der Vergnügungssteuer. 
 

§ 3 
Anmeldung der Veranstaltungen 

 
Veranstaltungen, die der Vergnügungssteuer unterliegen, sind unbeschadet sonstiger 
Vorschriften über eine Bewilligung oder Anmeldung, spätestens eine Woche vor der 
beabsichtigten Veranstaltung beim Bürgermeister anzumelden. 

 
§ 4 

Steuerschuldner 
 
(1)  Zur Leistung der Vergnügungssteuer ist der Veranstalter (§ 2 Kärntner Veranstaltungs-

gesetzes 1997) verpflichtet. 

(2)  Jeder Mitveranstalter ist Gesamtschuldner. 

(3)  Werden Veranstaltungen entgegen den Bestimmungen des Kärntner 
Veranstaltungsgesetzes 1997 ohne eine erforderliche Bewilligung oder ohne eine 
erforderliche Anmeldung abgehalten, ist derjenige zur Leistung der Abgabe verpflichtet, 
auf dessen Rechnung die Veranstaltung durchgeführt wird. 

 
§ 5 

Ausmaß der Vergnügungssteuer 
 

 (1)  Die Vergnügungssteuer wird in einem Hundertsatz des Eintrittsgeldes oder mit einem 
       Pauschbetrag gemäß dem Tarif in der Anlage zu dieser Verordnung festgesetzt. 
 
(2)  Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage haben die Umsatzsteuern und die  

 Vergnügungssteuer außer Betracht zu bleiben. 
 

§ 6 
Befreiung 

 
(1)  Von der Vergnügungssteuer befreit sind: 

a) Veranstaltungen, deren Ertrag zu gemeinnützigen oder zu mildtätigen Zwecken 
verwendet wird,  
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b) Sport- und Kulturveranstaltungen von Amateuren, 

c) Veranstaltungen, der der Kunstpflege oder der Volksbildung, insbesondere der 
Bildung der Jugend dienen,  

 

 

d) die Vorführung von Filmen, die mit einem Prädikat bewertet wurden,  

e) Veranstaltungen, die von Schulen oder Unterrichtsanstalten mit Erlaubnis der 
Schulbehörde angeboten werden (auch Volkshochschulen) 

 
(2)  Die Abgabenbehörde hat auf Ansuchen des Steuerschuldners bescheidmäßig 

festzustellen, ob im Einzelfall ein Befreiungstatbestand vorliegt. 
 

(3)  Der Bescheid, mit dem eine Befreiung erteilt wird, hat den Steuergegenstand, auf den 
sich die Befreiung bezieht, anzuführen und die Dauer der Befreiung festzusetzen. 

 
 

§ 7 
Fälligkeit 

 
(1)  Die Vergnügungssteuer ist bei regelmäßigen Veranstaltungen am 15. des Monats fällig, 

der dem Monat folgt, in dem die Veranstaltungen (Filmvorführungen) stattgefunden 
haben. 

(2)  Bei fallweisen Veranstaltungen tritt die Fälligkeit an dem der Beendigung der 
Veranstaltung folgenden Tag ein. 

 
§ 8 

Entrichtung der Steuer 
 
Die Vergnügungssteuer ist spätestens am Fälligkeitstag unaufgefordert zu entrichten. Sie 
muss nicht mit Abgabenbescheid festgesetzt worden sein. 
 

§ 9 
Eintrittskarten 

 
(1)  Wird für die Teilnahme an einer Veranstaltung ein Eintrittsgeld eingehoben, so hat der 

Unternehmer Eintrittskarten auszugeben und diese vor Ausgabe mit einem Kennzeichen 
der Abgabenbehörde versehen zu lassen. 

(2)  Die Kennzeichnung darf unterbleiben, wenn der Abgabenbehörde die Feststellung der 
Differenz zwischen den abzusetzenden und den tatsächlich abgesetzten Eintrittskarten 
durch sonstige Vorrichtung möglich ist. 

(3)  Eintrittskarten, die unentgeltlich abgegeben werden, sind als Freikarten zu bezeichnen. 

(4)  Die nicht abgesetzten Eintrittskarten sind anlässlich der Entrichtung der 
Vergnügungssteuer der Abgabenbehörde abzuliefern. 
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§ 10 

Kontrolle 
 
(1)  Der Unternehmer ist verpflichtet, die Beobachtung des Betriebes von Veranstaltungen, 

insbesondere die Beobachtung automatischer Einrichtungen, welche die Teilnahme an 
der Veranstaltung durch Einwerfen von Münzen oder sonstigen Gegenständen 
ermöglichen, durch Beauftragte der Abgabenbehörde zu dulden und die Anzahl der 
eingeworfenen Gegenstände auf Verlangen dieser Beauftragten überprüfen zu lassen. 

(2) Die Beauftragten sind mit einem Ausweis der Abgabenbehörde zu versehen. 
 

 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
 
(1) Diese Verordnung tritt am 01.01.2011 in Kraft.  
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung vom 21.12.2001, Zahl 4057-

0/2001 außer Kraft. 
 
 

 Der Bürgermeister: 
 
 
 
Franz Josef Smrtnik  

 

Angeschlagen am: ........................ 

Abgenommen am: ........................ 
 
 

Anlage zu § 5 der Vergnügungssteuerverordnung 
 

Vergnügungssteuertarif  
 
 
I. Ausmaß nach Hundertsätzen des Eintrittsgeldes: 

(1) Der Steuersatz beträgt: 
a)  für Filmvorführungen       10 v.H. 

der Bemessungsgrundlage 
 

b)  für Theatervorführungen, Ballette, sonstige Tanzvorführungen, Konzerte, 

Liederabende, Vorträge, Vorlesungen, soferne die Veranstaltungen vor 
Stuhlreihen     stattfinden und die Verabreichung von Speisen und Getränken 
sowie das Rauchen der Besucher während der Vorstellung ausgeschlossen ist 
und für Ausstellungen,  

 

o wenn der künstlerische oder volksbildende Charakter 
überwiegt ……………………………………………………..   5 v.H. 

o im übrigen ……………………………………………………. 15 v.H. 
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c)  für Zirkusveranstaltungen, Tierschauen, Kunstlaufvorführungen auf  
   Eis- und Rollbahnen  ......................................................................... 10 v. H. 

d)  für Minigolf pro ausgegebener Spielkarte ………………………..... 10 v.H. 

e)  für alle anderen Veranstaltungen ………………………………… .. 10 v.H. 

 

(2)  Der Berechnung der Vergnügungssteuer sind die aus dem Verkauf von Eintrittskarten 
erzielten Einnahmen zuzüglich der Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen und 
Programmen, wenn die Teilnahme an der Veranstaltung ohne Erwerb solcher 
Gegenstände nicht zugelassen wird, zugrunde zu legen.  

 

(3)  Provisionen und Zuschläge für Verkäufer und Wiederverkäufer sind in die Berechnung 
dann einzubeziehen, wenn die Eintrittskarten ausschließlich über solche Verkaufsstellen 
abgegeben werden. 

 

II. Pauschbetrag 

(1) Der Pauschbetrag beträgt für 

a) das Aufstellen und den Betrieb von Schau-, Scherz-, Spiel, und 
Geschicklichkeitsapparaten sowie von sonstigen mechanischen Spielapparaten 
und Spielautomaten wie Flipper, Schießapparate, Kegelautomaten, TV-
Spielapparate, Fußball- und Hockeyautomaten und Guckkästen mit Darbietungen 
je Apparat (Automat) und  
begonnenen Kalendermonat .................................................................   42,-- Euro 
 

sofern es sich nicht um mechanische Spielapparate oder Spielautomaten im Sinne 
der lit.  b), c)  oder d) handelt. Sind mehrere Apparate oder Automaten zu 
kombinierten Spielapparaten (Automaten) wie etwa zu einer Schießgalerie 
zusammengefasst, so ist der Pauschalbetrag für jeden Apparat (Automat) zu 
entrichten. 

b) das Aufstellen und den Betrieb von Musikautomaten, von Fußballtischen, Fußball- 
und Hockeyspielapparaten ohne elektromechanische Bauteile sowie von 
Kinderreitapparaten und Kinderschaukelapparaten oder anderen für 
vorschulpflichtige Kinder bestimmten Apparaten beträgt der Pauschalbetrag für 
jeden Apparat (Automat) und begonnenen 
Kalendermonat.......................................................................................   11,-- Euro 

c) das Aufstellen und den Betrieb von Spielapparaten und Spielautomaten, die 
optisch oder akustisch eine aggressive Handlung gegen Menschen, wie 
insbesondere ihre Verletzung oder Tötung oder Kampfhandlungen gegen 
bemannte Ziele, darstellen, beträgt der Pauschalbetrag je Apparat (Automat) 

und begonnenen Kalendermonat............................................................ 851,-- Euro 

d) das Aufstellen und den Betrieb von Geldspielautomaten (§ 5 Abs. 2a und 2b des 
Kärntner Veranstaltungsgesetzes 1997, LGBl. Nr. 95) je Apparat und 
begonnenem 
Kalendermonat......................................................................................... 68,-- Euro 

e) eine automatische Kegelbahn, wenn die Benützung gegen Entgelt erfolgt 
je Bahn monatlich ………………………………………………………….…16,--  Euro 
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f) eine andere Kegelbahn für fallweise Veranstaltungen täglich ………  …  4,--  Euro 

g) für regelmäßige Veranstaltungen monatlich ………………………………  8,--  Euro 

 

(2)  Pauschbetrag – nach dem Vielfachen des Einzelpreises.  

 

Der Pauschbetrag beträgt je Kalendertag 

a) für Achterbahnen, Berg- und Talbahnen, Grotten-(Geister-)bahnen, Autodrome, 
Karusselle, Schüttelwerke und sonstige Einrichtungen, mit denen Gleit- und 
Drehfahrten durchgeführt werden können, soweit nicht unter lit. b. und lit. c. etwas 
anderes bestimmt wird 

das Einfache des durchschnittlichen Einzelpreises für jeden vorhandenen Sitz- oder 
Stehplatz 

 

b) für Riesenräder, Kleinbahnen, Schaukeln, Kinderkarusselle, Kinderkettenkarusselle 
das 0,5fache des durchschnittlichen Einzelpreises für jeden vorhandenen Sitz- oder 
Stehplatz; 

c) für Schießbuden das 10-fache des durchschnittlichen Einzelpreises für einen Schuss; 

d) für Schaubuden, Würfelbuden, Ringelspiele und andere Ausspielungen ohne 
Ausgaben von Losen das 10-fache des durchschnittlichen Einzelpreises oder 
Einsatzes;  

e) für Kraftmesser, Horoskope und ähnliche Belustigungen das 10-fache des 
Einzelpreises; 

f) für alle übrigen Belustigungen, sowie nicht unter a) bis e) angeführt, das 10-fache des 
Einzelpreises;  

 

(3)  Pauschbetrag – nach Größe des benutzten Raumes bzw. nach der durchschnittlichen 
Besucherzahl 

 

a) für fallweise Veranstaltungen beträgt der Pauschbetrag ohne Tanz 

 

bis zu einer Veranstaltungsfläche von 100 m2  und 

einer Besucherzahl je Veranstaltung 

bis 50 Personen...................................................................................................... 2,-- 
Euro 

über 50 Personen................................................................................................... 4,-- 
Euro 

 

bei einer Veranstaltungsfläche von 101 bis 200 m2 und 

einer Besucherzahl je Veranstaltung 

bis 100 Personen.................................................................................................... 5,--  
Euro 
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über 100 Personen.................................................................................................. 6,--  
Euro 

 

bei einer Veranstaltungsfläche von 201 bis 300 m2  und 

einer Besucherzahl je Veranstaltung 

bis 150 Personen................................................................................................... 7,--  
Euro 

über 150 Personen................................................................................................. 8,--  
Euro 

 

bei einer Veranstaltungsfläche von mehr als 300 m2  und 

einer Besucherzahl je Veranstaltung 

von 150 Personen.................................................................................................. 9,--  
Euro 

je weitere angefangenen 50 Personen................................................................... 1,--  
Euro 

 

b)  bei fallweisen Veranstaltungen mit Tanz erhöhen sich die 

unter lit. a) festgesetzten Pauschbeträge um.....................................................100 v.H. 

 

c) für regelmäßige Veranstaltungen je Monat (ab 10 Veranstaltungen) erhöht sich der 
nach     
      lit. a) und lit. b festgesetzten Pauschbetrag          um das 8-fache 

 

d) Der Pauschbetrag darf bei regelmäßigen Veranstaltungen 510,-- Euro monatlich, bei 
fallweisen Veranstaltungen 339,-- Euro je Veranstaltung nicht übersteigen. 

  
 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
5.    Kundmachung Gebühren laut Indexanpassung 
        Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
Die Abfallbeseitigungsgebühren, die Abwasserbeseitigungsgebühren sowie die 
Wasserbezugsgebühren wurden im Jahre 2006 neu geregelt und dem 
Verbraucherpreisindex unterworfen. 2007 wurde auch die Kindergartenordnung sowie 
die Hortordnung dieser Regelung unterworfen. Dabei wurde auch beschlossen, dass 
die jährlich neu zu berechnenden Gebühren nach den Gemeindevorschriften 
kundzumachen sind. Diese Kundmachung erfolgt im Wege über die Amtstafel sowie 
über die E-Governmentschnittstelle in der Gemeindeverwaltungshomepage und darf 
auch hiermit den Mitgliedern des Gemeinderates zur Kenntnis gebracht werden.  
 



�����������	
������
���
��������������������������� ��������� !"��#����� �������

 
Kundmachung 

 
Gemäß § 1 Abs. 8 der Verordnung des Gemeinderates vom 16.11.2006, Zl.: 2591-
0/2006,  wird kundgemacht  (Indexanpassung): 

 
Die Bereitstellungsgebühren nach Abs. 4 der Verordnung betragen ab 01.01.2011 wie 
folgt: 
 
 
 

a) im Abholbereich pro Behälter und Jahr: 
 
 60 l  Sack EURO  38,61 
 120 l Tonne EURO  77,22 
 240 l  Tonne EURO  154,46 
 1100 l Tonne EURO 708,30 
 2500 l Tonne EURO  1.608,55 
 

b) im Sonderbereich pro Behälter und Jahr für: 
 
 60 l Sack EURO 38,61 
 120 l Tonne EURO 77,22 
 240 l Tonne EURO 154,46 
 
Die Entsorgungsgebühren nach Abs. 5 der Verordnung betragen ab 01.01.2011 wie 
folgt:  

c) im Abholbereich pro Entleerung: 
 

je  60 l Sack EURO 2,54 
je 120 l Tonne EURO 3,86 
je 240 l Tonne EURO 6,62 
je 1100 l Tonne EURO 30,11 
je 2500 l Tonne EURO 62,67 
 
 
d) im Sonderbereich pro Entleerung für: 
 

 60 l  Sack EURO 1,26 
120 l Tonne EURO 1,93 

 
 

Die Abfallgebühr für die Entsorgung der biogenen Abfälle nach Abs. 6 beträgt ab 
01.01.2011 wie folgt:   
 

je  120 l Behälter und Entleerung EURO 6,01 
je 240 l Behälter und Entleerung EURO 16,68 
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Kundmachung 
 
Gemäß § 3 Abs. d der Verordnung des Gemeinderates vom 16.11.2006, Zl.: 2591-
0/2006,  wird kundgemacht  (Indexanpassung): 
 
 
Die Abwasserbeseitigungsgebühren nach § 3 Abs. a lit. 2 betragen ab 01.01.2011 € 
3,48. 

 
Die Gebühren für die Fäkalannahme nach § 3 Abs. b betragen ab 01.01.2011:  
 

o Für eigenen Fäkalschlamm  mit einer Trockensubstanz bis zu einem Prozent für 
eine Menge bis zu 10 m³ pro Jahr € 10,43 und ab dem 
11 m³  € 4,02. 

 
o Für einen Fäkalschlamm mit einer Trockensubstanz von mehr als einem 

Prozent € 16,03. 
 

o Für einen biologischen Fäkalschlamm aus einer biologischen Kleinkläranlage € 
12,04. 

 
Die Gebühr für chemische Proben der Abwasseremissionswerte für Kleinkläranlagen 
nach § 3 Abs. c beträgt ab 01.01.2011   € 77,95 
 

Kundmachung 
 
Gemäß § 3 Abs. 3 der Verordnung des Gemeinderates vom 16.11.2006, Zl.: 2591-
0/2006,  wird kundgemacht  (Indexanpassung): 
 
Die Wasserbezugsgebühr nach § 3 Abs. 1 beträgt ab 01.01.2011 € 0,90.  
 
Die Gebühr für das periodische Wechseln und Eichen der Wasserzähler beträgt ab 
01.01.2011  € 11,81.  
Gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung des Gemeinderates vom 07.07.2009, Zl.: 1422-
0/2009, wird kundgemacht (Indexanpassung):  
 
Die Wasserbereitstellungsgebühr beträgt ab 01.01.2011 € 35,70 je Bewertungseinheit.  
 

 
Kundmachung 

 
Gemäß § 4 Abs. 4 der Verordnung des Gemeinderates vom 20.12.2007, Zl.: 3176-
0/07, wird kundgemacht (Indexanpassung): 
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Der Elternbeitrag für die Kindergruppe beträgt nach § 4 lit.a ab 01.01.2011 
 

für Ganztagsbesucher 
      mit Mittagessen  € 118,75 
                 

für Halbtagsbesucher  
ohne Mittagessen  €   86,61 

 
Der Elternbeitrag beträgt nach § 4 lit.b für die altersübergreifende Kindergruppe (vom 
1. bis zum vollendeten 3. Lebensjahr) ab 01.01.2011 
 

für Ganztagsbesucher 
      mit Mittagessen  €  178,60 
                  

für Halbtagsbesucher  
ohne Mittagessen  €  135,29 

 
 

Kundmachung 
 
 
Gemäß § 2 Abs. 7 der Verordnung des Gemeinderates vom 20.12.2007, Zl.: 3176-
0/07, wird kundgemacht (Indexanpassung): 
 
Der Monatsbeitrag für den Hort beträgt nach § 1 Abs. 5 ab 01.01.2011 € 43,35. 
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

6.    Erhaltung Schulstandort Hauptschule - Errichtung eines Schulzentrums 
   Berichterstatter: Vizebgm. Harald Kogelnik 
 
In unserer Gemeinde geht die Anzahl der Schüler in jeder Schule zurück. Die 
Volksschule Leppen wird dadurch mit 1.9.2011 geschlossen. Auch in Ebriach wird in 
den nächsten Jahren damit zu rechnen sein, dass die Anzahl der Schüler nicht mehr 
erreicht werden kann. Sogar die Volksschule Bad Eisenkappel ist trotz drastischer 
Sparmaßnahmen nicht in der Lage die Durchschnittskosten in Kärnten zu erreichen. 
Die größe der Schulklassen sowie der Nebenräume entspricht bei Weitem nicht mehr 
dem derzeitigen Schülerstand. In Zukunft wird es immer schwerer sein, diese Gebäude 
finanziell zu erhalten. Dies wird dazu führen, dass kaum noch Erneuerungen bzw. 
Investitionen möglich sein werden und die Schule mit den restlichen Schulen in 
Österreich nicht mithalten wird können.  
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Antrag:  
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 
nachstehenden Grundsatzbeschluss tätigen: 
 

Besonders dramatisch ist die Entwicklung in der Hauptschule. Der Schülerstand hat 
fast schon die Grenze erreicht, dass die Schule nur mehr als Expositur geführt werden 
kann. Dies ist eine Vorstufe der gänzlichen Schließung. Um langfristig diese 
Schulstandorte zu erhalten, ist es unumgänglich neue Schritte zu setzen.  
 
Im Einvernehmen mit der Gemeindeabteilung, mit dem Schulbaufond, mit dem 
Schulgemeindeverband Völkermarkt sowie mit dem Bezirkshauptmann wird versucht, 
ein Paket zu schnüren, mit welchem am Standort der derzeitigen Hauptschule mit 
Nutzung der derzeitigen Räumlichkeiten und zusätzlichen Investitionen ein 
Schulzentrum entstehen soll. Vorraussetzung dieses Schulzentrums ist, dass alle 
derzeit in Bad Eisenkappel geführten Volksschulen, die Musikschule, der Schülerhort 
sowie die Hauptschule im Schulzentrum untergebracht werden.  
 
Die Schule soll nach den modernsten technischen Standard gebaut und mindestens ein 
Niedrigenergiehaus - wenn möglich sogar ein Passivhaus werden. Das Konzept geht in 
die Richtung einer Ganztagsbetreuung mit einer Lern- und Sportbetreuung sowie einer 
gesunden Mittagsverpflegung für alle Schüler zwischen 6 und 14 Jahren.  
 
Bei diesem Neukonzept müsste die Gemeinde den Schülertransport optimieren, damit 
keine Nachteile für die weit entfernt von der Schule  wohnenden Schüler entstehen.  
 
Eine Spezialisierung wäre in diesem Fall ebenfalls notwendig. Die derzeit 
vorherrschende Sprachkompetenz müsste auf jeden Fall miteinbezogen werden. 
Weitere Themen könnten sein: Gesundheit, Energie, Tourismus oder ähnliches.  
 
Die Finanzierung dieses Projektes wird nicht einfach werden, wird aber nur möglich 
sein, wenn alle Fraktionen an einem Strang ziehen und hinter diesem Projekt stehen. 
Daher wäre es sinnvoll, wenn der Gemeinderat vor Inangriffnahme dieses Projektes 
einen Grundsatzbeschluss fällt. 
 
 
Der Schulgemeindeverband Völkermarkt sowie die Verwaltungsgemeinschaft 
Völkermarkt haben am 9.12.2010 in diesem Punkt ebenfalls einen einstimmigen 
Beschluss gefasst.  
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G r u n d s a t z b e s c h l u s s 
 
 

1. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/�elezna Kapla Bela 
unterstützt die Bemühungen, die derzeitigen vier Schulstandorte in ein 
Schulzentrum zu vereinen, in welchem auch der Schülerhort sowie die 
Musikschule untergebracht werden kann.  

 
 

2. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/�elezna Kapla Bela 
wird nach seinen finanziellen Möglichkeiten dafür sorgen, im mittelfristigen 
Finanzplan die notwendigen Eigenmittel zur Finanzierung des Schulzentrums 
aufzubringen.  

 
 

3. Die Gemeinde bekennt sich zu einer Ganztagsbetreuung und wird im Rahmen 
ihrer finanziellen Möglichkeiten den Schülertransport optimieren.  

 
 

4. Die Gemeinde bekennt sich zum Ziel, die Schüler mit einem gesunden 
Mittagessen zu versorgen.  

 
 

5. Gemeinsam mit den betreffenden Schulen bzw. Lehrer(n)innen sollen geeignete 
Themenfelder erarbeitet werden, die den Schwerpunkt des Schulzentrums 
bilden sollen.  

 
 

6. Der Gemeinderat unterstützt jegliche Maßnahme, die dazu führt, dass das 
Schulzentrum möglichst sparsam mit der Energie umgeht (Niedrigenergiehaus 
bzw. Passivhaus). 

 
 

7. Der Gemeinderat bekennt sich dazu, dass die Investitionen sowie die künftige 
Verwaltung in Kooperation bzw. über den Schulgemeindeverband Völkermarkt 
durchgeführt werden.  

 
 

8. Der Bürgermeister und der Schulreferent werden vom Gemeinderat beauftragt, 
alle notwendigen Schritte zu unternehmen, damit die Finanzierung dieses 
Schulzentrums vom Amt der Kärntner Landesregierung bzw. von den sonstigen 
Förderstellen ermöglicht wird.  

 
 
Vom GR Hans Georg Lopar wurde folgender Zusatzantrag eingebracht: 
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Auch vom GR Štefan Merka�  wurde ein Zusatzantrag wie folgt eingebracht: 
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GR. Hans Georg Lopar: Jeder einzelne Euro, den wir uns einsparen ist wichtig. Auch 
aus der pädagogischen Sicht ist eine Schule mit mehr Schüler sinnvoll. In Salzburg ist 
die Grenze für eine Schule mit 40 Schülern festgesetzt. Unter 20 Schüler gibt es keine 
Expositur mehr. In Ebriach haben wir nur 10 Schüler. Wir müssen daher alles 
unternehmen, damit die Standortfrage Eisenkappel nicht in Frage gestellt wird. Ich 
bitte daher um Unterstützung meines Zusatzantrages. 
 
Bgm. Franz Josef Smrtnik: In Ebriach werden wir im nächsten Jahr sogar mehr 
Kinder haben. Mittelfristig werden wir aber die Schließung nicht verhindern können, 
auch wenn mir dies sehr Leid tut. Die Kosten für die Erhaltung der Gebäude werden 
ja trotzdem bleiben. Die Einsparungen werden daher nicht so hoch sein, wie vom 
Antragsteller angegeben. Vor Allem deswegen, weil im Budget nicht 25.000 Euro 
sondern nur 13.000 Euro für die Volksschule Ebriach vorgesehen sind. Auch der 
Schülertransport wird durch die Schließung zunehmen.  
 
GR. Roman Wutte: Die BZÖ hat bereits in der letzten Sitzung des Gemeinderates eine 
diesbezügliche Anfrage eingebracht und unterstützt die Intentionen des 
Gemeindevorstandes. Der Grundsatzbeschluss wurde vom Amtsleiter Bevc 
hervorragend ausgearbeitet und beinhaltet alles. Ich appelliere an alle Gemeinderäte 
diesem Grundsatzbeschluss die Zustimmung zu erteilen.  
 
Bgm. Franz Josef Smrtnik: Ich appelliere an die SPÖ-Fraktion, bei ihren 
Parteikollegen in den Nachbargemeinden dementsprechend einzuwirken, zumal man 
hört, dass es Widerstände zur Standortfrage Eisenkappel gibt. Wir müssen in dieser 
schwierigen Zeit alle überzeugen und gemeinsam kämpfen. Nach dem 
Grundsatzbeschluss sind zusätzliche Personen, wie Eltern und Lehrer einzubinden. 
Daher vorerst nur der Grundsatzbeschluss.  
 
GR. Helmut Malle: Bin diesmal fast einer Meinung mit dem Bürgermeister. Das 
Schulzentrum für unsere Gemeinde ist umzusetzen. Wir dürfen jetzt nicht politisches 
Kleingeld sammeln und müssen die Grundsatzerklärung gemeinsam beschließen. Je 
mehr Details wir nun schon vorgeben, desto mehr engen wir uns ein. Wir können 
trotzdem für alles kämpfen und die nächsten Schritte vorbereiten. Ich gehe mit gutem 
Beispiel voran und bringe keinen zusätzlichen Antrag ein.  
 
Dr. Štefan Merka� : Ich bitte um Unterstützung meines Zusatzantrages. Dieser 
beinhaltet sowieso nur Dinge, die der Gemeinderat schon beschlossen hat. Diese 
zusätzlichen Aspekte sind ja nicht zwingend sondern nur als Ziel definiert.  
 
Vizebürgermeister Harald Kogelnik: Ich höre von allen Wortmeldungen heraus, dass 
es ein klares Bekenntnis zum Schulstandort Eisenkappel gibt. Die einzelnen 
Rahmenbedingungen werden wir später aushandeln müssen, zumal wir ja nur Mieter 
in einem Haus des Schulgemeindeverbandes sein werden. Über Schulschließungen 
jetzt schon zu diskutieren bzw. diese zu beschließen finde ich falsch. Wenn ein 
Schulzentrum kommt, werden sowieso alle Schulen integriert werden müssen.  
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Die Bürgermeister unseres Bezirkes haben sich auf die Schulstandorte geeinigt und 
wollen diese stärken. Dabei sind die Entfernungen zu berücksichtigen. Unsere Aufgabe 
wird es sein, für ein interessantes Thema zu sorgen.  
 
Vom GR Michael Arbeitstein und GV Helmut Malle werden die Antragsteller der 
Zusatzanträge gebeten, Ihre Anträge zu überdenken und im Sinne einer gemeinsamen 
Lösung zurück zu ziehen.  
 
GR Štefan Merka�  ersucht um eine Sitzungsunterbrechung. Diese wurde ihm vom 
Bürgermeister gewährt.  
 
 
Fünfminütige Sitzungsunterbrechung. 
 
 
Nach der Sitzungsunterbrechung hat Herr GR Štefan Merka�  seinen Antrag 
zurückgezogen.  
 
Abstimmung über den Antrag des Gemeindevorstandes (Hauptantrag):  
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 
Abstimmung über den Zusatzantrag des  GR Hans Georg Lopar: 
 

Mit 18 Gegenstimmen wurde dieser Antrag abgelehnt. 
 
 

 
 

7.       Jagdpachtperiode 2011 – 2020; Jagdverpachtung 
          Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
Hinsichtlich der Verpachtung der einzelnen Gemeindejagden für die Jagdpachtperiode 
vom 1.1.2011 bis 31.12.2020 sowie die Festlegung des Jagdpachtzinses wurden die 
Mitglieder des jeweiligen Jagdverwaltungsbeirates eingeladen. Gegenstand der 
Verhandlungen bildeten die Verpachtung der Gemeindejagden und die Festlegung des 
Jagdpachtzinses.  
 
Bei allen Besprechungen waren die Mitglieder des Jagdverwaltungsbeirates in 
beschlussfähiger Anzahl anwesend.  
 
Bei den Sitzungen der Jagdverwaltungsbeiräte aller Gemeindejagden wurde 
einstimmig ein Jagdpachtzins in Höhe von € 2,20/ha ohne Indexsicherung beschlossen.  
 
Die Verpachtung der einzelnen nachstehend angeführten vom Amt der Kärntner 
Landesregierung bzw. der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt festgestellten 
Gemeindejagdgebiete wird wie folgt entschieden: 
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a) Gemeindejagdgebiet Vellach I 
 
Das Gemeindejagdgebiet wurde mit einem Gesamtausmaß von 189,4974 ha 
festgestellt.  
Für die Verpachtung wurde ein Antrag eingebracht. 
 
Antragsteller:  Jagdgesellschaft Vellach I 
   Obmann Anton Pe� nik, 9135 Vellach 16  
 
Der Jagdverwaltungsbeirat stimmt der Verpachtung an die Jagdgesellschaft Vellach I 
per 1.1.2011 einstimmig und unwiderruflich zu.  
 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

b) Gemeindejagdgebiet Vellach II 
 
Das Gemeindejagdgebiet wurde mit einem Gesamtausmaß von 176,4570 ha 
festgestellt.  
Für die Verpachtung wurde ein Antrag eingebracht. 
 
Antragsteller:   Dr. Stefan Jelen, 9135 Bad Eisenkappel 6 
   Ida Auprich, 9135 Vellach 116 
 
Der Jagdverwaltungsbeirat stimmt der Verpachtung an die Pächtergemeinschaft 
Vellach II per 1.1.2011 einstimmig und unwiderruflich zu.  

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 

Antrag:  
 
Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge im Wege über den 
Gemeindevorstand die Verpachtung der Gemeindejagd Vellach I gemäß § 33 Abs. 1 
lit. a, Kärntner Jagdgesetz 1978 i.d.g.F. an die Jagdgesellschaft Vellach I, vertreten 
durch den Obmann Anton Pe� nik, 9135 Vellach 16, beschließen.  

Antrag:  
 
Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge im Wege über den 
Gemeindevorstand die Verpachtung der Gemeindejagd Vellach II gemäß § 33 Abs. 1 
lit. a, Kärntner Jagdgesetz 1978 i.d.g.F. an die Pächtergemeinschaft Vellach II, 
vertreten durch  Dr. Stefan Jelen, 9135 Bad Eisenkappel Nr. 6, und Frau Ida Auprich, 
9135 Vellach 116,  beschließen.  
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c) Gemeindejagdgebiet Trögern VIII 
 

Das Gemeindejagdgebiet wurde mit einem Gesamtausmaß von 133,8575 ha 
festgestellt.  
Für die Verpachtung wurde ein Antrag eingebracht. 
 
Antragsteller:  Markun Georg, 9135 Trögern 23 
   Lesiak Erich, 9133 Sittersdorf  
 
Der Jagdverwaltungsbeirat stimmt der Verpachtung an die Pächtergemeinschaft 
Trögern VIII per 1.1.2011 einstimmig und unwiderruflich zu.  

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 
d) Gemeindejagdgebiet Koprein – Sonnseite IX 
 

Das Gemeindejagdgebiet wurde mit einem Gesamtausmaß von 220,9324 ha 
festgestellt.  
Für die Verpachtung wurden zwei Anträge eingebracht. 
 
Antragsteller:  Michael Male, Kirschentheuer 15, 9162 Strau 
   Gottfried Jenschatz, 9135 Bad Eisenkappel 252 
 
Mit beiden Antragstellern wurde am 9.12.2010 im Gemeindeamt eine Niederschrift 
aufgenommen, in der Herr Jenschatz Gottfried erklärt, dass er seinen Antrag vom 
22.9.2010 zurückzieht (siehe beiliegende Niederschrift).  
 

Der Jagdverwaltungsbeirat stimmt der Verpachtung an den Einzelpächter  per 1.1.2011 
einstimmig und unwiderruflich zu.  

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Antrag:  
 
Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge im Wege über den Gemeindevorstand 
die Verpachtung der Gemeindejagd Trögern VIII  gemäß § 33 Abs. 1 lit. a, Kärntner 
Jagdgesetz 1978 i.d.g.F. an die Pächtergemeinschaft Trögern VIII, vertreten durch Herrn 
Georg Markun, 9135 Trögern 23 und Erich Lesiak, 9133 Sittersdorf,  beschließen.  

Antrag:  
 

Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge im Wege über den 
Gemeindevorstand die Verpachtung der Gemeindejagd Koprein Sonnseite IX  
gemäß § 33 Abs. 1 lit. b, Kärntner Jagdgesetz 1978 i.d.g.F. an den Einzelpächter 
Herrn Michael Male, Kirschentheuer 15, 9162 Strau,  beschließen.  
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Antrag:  
 
Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge im Wege über den 
Gemeindevorstand die Verpachtung der Gemeindejagd Vellach – Unterebriach III 
gemäß § 33 Abs. 1 lit. a, Kärntner Jagdgesetz 1978 i.d.g.F. an die Jagdgesellschaft 
Vellach – Unterebriach III, vertreten durch den Obmann Josef Terplak,  9135 Bad 
Eisenkappel 308, beschließen.  

e) Gemeindejagdgebiet Oberebriach II 
 
Das Gemeindejagdgebiet wurde mit einem Gesamtausmaß von 935,6024 ha 
festgestellt.  
Für die Verpachtung wurde ein Antrag eingebracht. 
 
Antragsteller:  Jagdgesellschaft  Oberebriach II 
   Obmann Daniel Brumnik,  9135 Ebriach 32 
 
Der Jagdverwaltungsbeirat stimmt der Verpachtung an die Jagdgesellschaft 
Oberebriach II per 1.1.2011 einstimmig und unwiderruflich zu.  

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
f) Gemeindejagdgebiet Vellach – Unterebriach III 
 
Das Gemeindejagdgebiet wurde mit einem Gesamtausmaß von 1009,5801 ha 
festgestellt.  
Für die Verpachtung wurde ein Antrag eingebracht. 
 
Antragsteller:  Jagdgesellschaft Vellach – Unterebriach III 
   Obmann Josef Terplak, 9135 Bad Eisenkappel 308 
 
Der Jagdverwaltungsbeirat stimmt der Verpachtung an die Jagdgesellschaft Vellach  - 
Unterebriach III per 1.1.2011 einstimmig und unwiderruflich zu.  
 

 Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 

Antrag:  
 
Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge im Wege über den 
Gemeindevorstand die Verpachtung der Gemeindejagd Oberebriach II gemäß § 33 
Abs. 1 lit. a, Kärntner Jagdgesetz 1978 i.d.g.F. an die Jagdgesellschaft Oberebriach 
II, vertreten durch den Obmann Daniel Brumnik,  9135 Ebriach 32,  beschließen.  
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Antrag:  
 
Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge im Wege über den 
Gemeindevorstand die Verpachtung der Gemeindejagd Remschenig IV gemäß § 33 
Abs. 1 lit. a, Kärntner Jagdgesetz 1978 i.d.g.F. an die Jagdgesellschaft Remschenig IV,  
vertreten durch den Obmann Josef Lipusch,  9135 Remschenig 36,  beschließen.  

g) Gemeindejagdgebiet Remschenig IV 
 
Das Gemeindejagdgebiet wurde mit einem Gesamtausmaß von 511,5275 ha 
festgestellt.  
Für die Verpachtung wurde ein Antrag eingebracht. 
 
Antragsteller:  Jagdgesellschaft Remschenig IV 
   Obmann Josef Lipusch, 9135  Remschenig 36  
 
Der Jagdverwaltungsbeirat stimmt der Verpachtung an die Jagdgesellschaft 
Remschenig IV per 1.1.2011 einstimmig und unwiderruflich zu.  
 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
h) Gemeindejagdgebiet Leppen IV a  
 
Das Gemeindejagdgebiet wurde mit einem Gesamtausmaß von 500,2265 ha 
festgestellt.  
Für die Verpachtung wurde ein Antrag eingebracht. 
 
Antragsteller:  Jagdgesellschaft  Leppen IV a 
   Obmann Franz Luschnig,  9135 Leppen 30  
 

Der Jagdverwaltungsbeirat stimmt der Verpachtung an die Jagdgesellschaft Leppen IV 
a per 1.1.2011 einstimmig und unwiderruflich zu.  
 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 

Antrag:  
 
Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge im Wege über den 
Gemeindevorstand die Verpachtung der Gemeindejagd Leppen IV a gemäß § 33 Abs. 
1 lit. a, Kärntner Jagdgesetz 1978 i.d.g.F. an die Jagdgesellschaft Leppen IV a, 
vertreten durch den Obmann Franz Luschnig,  9135 Leppen 30,  beschließen.  
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i) Gemeindejagdgebiet Unterlobnig V 
 
Das Gemeindejagdgebiet wurde mit einem Gesamtausmaß von 653,7075 ha 
festgestellt.  
Für die Verpachtung wurde ein Antrag eingebracht. 
 
Antragsteller: Jagdgesellschaft Unterlobnig V 
   Obmann Karl Pleschenberger, 9135 Lobnig 9 
 
Der Jagdverwaltungsbeirat stimmt der Verpachtung an die Jagdgesellschaft 
Unterlobnig V per 1.1.2011 einstimmig und unwiderruflich zu.  
 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
j) Gemeindejagdgebiet Oberlobnig VI 
 
Das Gemeindejagdgebiet wurde mit einem Gesamtausmaß von 538,8200 ha 
festgestellt.  
Für die Verpachtung wurde ein Antrag eingebracht. 
 
Antragsteller:  Jagdgesellschaft Oberlobnig VI 
   Obmann Stanislaus Podbregar, 9135 Lobnig 26 
 
Der Jagdverwaltungsbeirat stimmt der Verpachtung an die Jagdgesellschaft 
Oberlobnig VI per 1.1.2011 einstimmig und unwiderruflich zu. 
  

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 

Antrag:  
 
Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge im Wege über den 
Gemeindevorstand die Verpachtung der Gemeindejagd Unterlobnig V gemäß § 33 
Abs. 1 lit. a, Kärntner Jagdgesetz 1978 i.d.g.F. an die Jagdgesellschaft Unterlobnig 
V, vertreten durch den Obmann Karl Pleschenberger,  9135 Lobnig 9,  beschließen.  

Antrag:  
 
Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge im Wege über den 
Gemeindevorstand die Verpachtung der Gemeindejagd Oberlobnig VI gemäß § 33 
Abs. 1 lit. a, Kärntner Jagdgesetz 1978 i.d.g.F. an die Jagdgesellschaft  Oberlobnig VI, 
vertreten durch den Obmann Stanislaus Podbregar,  9135 Lobnig 26,  beschließen.  
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k) Gemeindejagdgebiet Rechberg VII 
 
Das Gemeindejagdgebiet wurde mit einem Gesamtausmaß von 690,9507 ha 
festgestellt.  
Für die Verpachtung wurde ein Antrag eingebracht. 
 
Antragsteller:  Jagdgesellschaft Rechberg VII 
   Obmann Cyrill Pasterk, 9133 Zauchen 17 
 
Der Jagdverwaltungsbeirat stimmt der Verpachtung an die Jagdgesellschaft Rechberg 
VII per 1.1.2011 einstimmig und unwiderruflich zu.  
 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

8.     Antrag ÖVP Gemeinderatsfraktion; Schutzweg zum GAK-Eislaufplatz 
              Berichterstatter: Vizebgm. Harald Kogelnik 
 
Die Fraktion der ÖVP Eisenkappel   hat gemäß § 41 AGO den Antrag zur Errichtung 
eines sicher ausgebauten Schutzweges vom Kreisverkehr der neuen Umfahrung bis zur 
Abzweigung GAK-Platz  mit nachstehender Begründung, eingebracht.  
 
„Nach etlichen Beschwerden der Bevölkerung und den Kurgästen besteht dringend 
Handlungsbedarf. Ein Antrag an die Marktgemeinde wurde schon im Jahre 2003 
eingebracht, dieser jedoch wurde bis heute nicht erledigt. 
 
Die Straße ist in diesem Bereich sehr eng und unübersichtlich, weshalb es schon zu 
etlichen Zwischenfällen zwischen Autofahrern und Fußgängern kam.  
 
Besonders die Schulkinder die im Winter den GAK-Platz benützen, würden eine 
Unterstützung vom Gemeinderat für die Errichtung eines gesicherten Gehweges 
begrüßen. 
 
Die Finanzierung könnte sich die ÖVP mit den versprochenen Mitteln aus der 
Abstimmungsspende vorstellen.“ 
 
 
 

Antrag:  
 
Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge im Wege über den 
Gemeindevorstand die Verpachtung der Gemeindejagd Rechberg VII gemäß § 33 
Abs. 1 lit. a, Kärntner Jagdgesetz 1978 i.d.g.F. an die Jagdgesellschaft  Rechberg 
VII, vertreten durch den Obmann Cyrill Pasterk, 9133 Zauchen 17,  beschließen.  
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Dieser Antrag wurde bereits des Öfteren im Gemeinderat behandelt und konnte 
einerseits aus Gründen der Finanzierung sowie andererseits aus Gründen der 
Grundabtretung bzw. bautechnischer Probleme kein positiver Beschluss gefasst 
werden.  
 
Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen hat sich mit diesem Antrag erneut 
eingehend befasst und wurde nachstehende Vorgangsweise einstimmig beschlossen. 
 
Als Variante für die Errichtung eines Gehweges käme das ehemalige Betriebsareal des 
Sägewerkes Thurn bzw. der Wanderweg Nr. 5 in Betracht.  
 
Der Antragsteller wird mit den betroffenen Grundeigentümern Vorgespräche führen, 
ob die Bereitschaft zur Schaffung bzw. Errichtung eines Gehweges besteht. Hiebei 
sollen beide Varianten angesprochen werden. Gleichzeitig soll auch die Frage einer  
Beleuchtung erläutern werden. Nach Rückmeldung durch den Antragsteller können 
dann die Kosten für die Errichtung eines Gehweges eruiert werden. Bis zur Klärung 
der  offenen Fragen wird der Antrag zurück gestellt.  

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 
 

 
 
 

 
9.   Antrag BZÖ-Gemeinderäte; Zuwendung Adventmarkt Kurzentrum 

            Berichterstatter: Vizebgm. Adolf Woschitz 
 
In der Sitzung des Gemeinderates am 15.11.2010 haben die BZÖ-Gemeinderäte, Adolf 
Woschitz, Martina Hiessberger und Roman Wutte nachstehenden Antrag eingebracht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag:  
 
Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den Antrag bis 
zur Klärung der noch offenen Fragen zurück stellen.  
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Dieser Antrag wurde vom Gemeinderat dem Gemeindevorstand zugewiesen.  
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Antrag:  
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 
möge den Antrag der BZÖ-Gemeinderäte als erledigt betrachten. 

Dazu ist folgendes festzustellen:  
 

In der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach wurde bereits einmal ein 
Weihnachtsmarkt durch den Tourismusverband am Hauptplatz organisiert. Eine 
Wiederholung war mangels Interesse der Gewerbetreibenden nicht möglich. Damals 
erfolgte die Finanzierung durch den Tourismusverband.  
 
 

Heuer zum ersten Mal wird ein Weihnachtsmarkt vom Kurzentrum organisiert. Dieser 
wird nicht am Hauptplatz sondern direkt im Kurzentrum durchgeführt. Die 
Geschäftsführung ist mit einer Bitte an die Gemeinde herangetreten, bei der 
Finanzierung des Marktes behilflich zu sein.  
 
 

Auch heuer zum ersten Mal wurde ein Weihnachtsmarkt bei der Buschenschenke zum 
Florian sowie beim Gasthof Riepl auf der Luschaalm durchgeführt. Von diesen beiden 
Märkten wurde kein Ansuchen an die Gemeinde gestellt.  
 
 

Da der Markt vorbereitet und die Finanzierung vor der Entscheidung über die 
Abhaltung des Weihnachtsmarktes gesichert sein muss, wurde zwischen der 
Geschäftsführung, der Gemeinde und dem Tourismusverein ein Förderpaket 
ausgehandelt. Dabei wurde vom Bürgermeister  mit den Verfügungsmittel € 500,00 
und vom Tourismusverein inkl. der Losverkaufsaktion € 2.000,00 beigetragen.  
 
 

Aufwendungen der Gemeinde können nur getätigt werden, wenn diese im Voranschlag 
des betreffenden Jahres Niederschlag finden und vom zuständigen Gremium 
beschlossen wurden. Eine Unterstützung bzw. Finanzierung des Weihnachtsmarktes 
wurde im Voranschlag 2010 nicht vorgesehen und auch von keiner Stelle beantragt. 
Daher ist die Finanzierung nur über die Verfügungsmittel des Bürgermeisters möglich. 
Darüber entscheidet aber ausschließlich der Bürgermeister selbst. Würden im 
Voranschlag die entsprechenden Mittel vorgesehen sein, vom Land genehmigt werden, 
dann wäre nach der Geschäftsordnung der Gemeinde der Gemeindevorstand für die 
Auszahlung bis zu einem Betrag von € 25.000,00 zuständig. Erst darüber hinaus fiele 
die Entscheidung in die Kompetenz des Gemeinderates.  
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Vizebgm Adolf Woschitz: Ich bedanke mich beim Bürgermeister, beim 
Tourismusverein sowie beim Direktor Necemer für die Organisation mit den Schülern 
GR. Štefan Merka� : Dieser Adventmarkt ist grundsätzlich zu begrüßen. Für mich war 
aber der Auftritt einer politischen Fraktion entbehrlich.  
 
GV. Christian Varch: Seitens des Tourismusvereines wurde diese Veranstaltung 
massiv unterstützt. Es wird aber eine Nachbesprechung notwendig sein, damit Fehler 
künftig vermieden werden. Der Auftritt einer politischen Partei hätte nicht sein sollen.  
 
GR. Helmut Malle: Solche Veranstaltungen sind für parteipolitische Werbung nicht zu 
missbrauchen. Das gleiche gilt auch für die Nikoloveranstaltung, welche angeblich 
aus Spargründen heuer nicht durchgeführt wurde. Anstelle des Nikolos ist aber der 
Bürgermeister zu den Kindern gegangen und hat Geschenke verteilt. Auch dies ist 
nach meiner Meinung eine Geschmacksache. Für die Kinder ist der Nikolo ein Nikolo 
und der Smrtnik ein Smrtnik.  
 
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.  
 

 
 
10.    Antrag BZÖ-Gemeinderäte; Kampf gegen Drogen 
         Berichterstatter: Vizebgm. Harald Kogelnik 
 
 
Von den BZÖ Gemeinderäten, Woschitz, Hiessberger und Wutte wurde in der Sitzung 
des Gemeinderates am 15.11.2010 folgender Antrag eingebracht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�����������	
������
���
��������������������������� ��������� !"��#����� ��!����

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Antrag wurde vom Gemeinderat an den Gemeindevorstand zugewiesen.  
 
Der Kampf gegen die Drogen und der Schutz unserer Jugend ist auf jeden Fall zu 
befürworten. Ob die Räumlichkeiten der Volksschule - vom Antragsteller wurde der 
Turnsaal genannt - dafür geeignet sind, wäre auf jeden Fall vorher zu prüfen.  
 
Durch eine rechtzeitige Planung könnte die Einladung anstelle eines Postwurfes mit 
der Gemeindezeitung erfolgen, zumal dadurch Kosten gespart werden könnten und 
trotzdem die gesamte Gemeinde erreichbar wäre. Natürlich müsste auch das Medium 
Newsletter und die gemeindeeigene Homepage dafür zusätzlich zur Verfügung stehen.  
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Wenn die Organisation vom Vizebürgermeister Adolf Woschitz durchgeführt wird, 
müssten dafür von der Gemeinde die vorhandenen Strukturen auf jeden Fall zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
Inwieweit auch in den Volks- und Hauptschulen ein entsprechender 
Aufklärungsunterricht gewährt werden kann, kann die Gemeinde nicht mitentscheiden, 
zumal dies nicht in die Kompetenz der Gemeinde fällt. Grundsätzlich würde aber ein 
solcher vom Gemeindvorstand positiv bewertet werden.  
 

 
Vom GR Štefan Merka�  wurde folgender Abänderungsantrag eingebracht: 
 

 
 
 
 
 

Antrag:  
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 
möge die Intentionen und Organisationen der BZÖ Gemeinderäte im Kampf gegen 
die Drogen unterstützen, die im Antrag der BZÖ Gemeinderäten angeführten 
notwendigen Räumlichkeiten sowie öffentlichen Informationen zur Verfügung 
stellen und dem Antrag der BZÖ-Gemeinderäte nach der Maßgabe des 
vorstehenden Berichtes die Zustimmung erteilen.  
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GR. Roman Wutte: Unsere Initiative wird auch von der Kärntner Woche unterstützt. 
Der Gemeinderat hat unserern Antrag auch einstimmig beschlossen. Der Zusatzantrag 
ist nicht einmal das Papier wert. Die Vorträge der Sonderermittler sind hart und 
zeigen auch dementsprechend ihre Wirkung. Die Eltern haben die Möglichkeit die 
Suchtmittel kennen bzw. erkennen zu lernen. Wir dürfen hier nichts verzögern.  
 
Vizebgm. Adolf Woschitz: Herr Merka� , wie oft hast du dies schon gemacht. Ich habe 
sehr viele Vorarbeiten geleistet. Wenn nun ein Anderer dies durchführen soll, wäre 
dies nicht zielführend.  
 
Abstimmung über den Abänderungsantrag: 
 
Dieser wurde mit vier Gegenstimmen angenommen.  
 
Abstimmung über den Antrag des Gemeindevorstandes (Hauptantrag) 
 
Dieser wurde einstimmig angenommen.  
 

 
 
 
Folgende Anträge wurden eingebracht: 
 
Von den SPÖ-Gemeinderäten Harald Kogelnik sowie Ing. Helmut Malle wurde 
nachstehender Antrag eingebracht: 
Antrag Senkung Netzgebühren Kelag;  
Zuweisung an: Energieausschuss 
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Von den SPÖ -Gemeinderäten Harald Kogelnik sowie Ing. Helmut Malle wurde 
nachstehender Antrag eingebracht: 
Antrag Jungunternehmerförderung;  
Zuweisung an: Finanzausschuss 
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Von den SPÖ - Gemeinderäten Harald Kogelnik sowie Ing. Helmut Malle wurde 
nachstehender Antrag eingebracht: 
Antrag FF – Anschaffung eines KLF f. FF Rechberg;  
Zuweisung an: Finanzausschuss 
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Von den SPÖ - Gemeinderäten Harald Kogelnik sowie Ing. Helmut Malle wurde 
nachstehender Antrag eingebracht: 
Antrag: Austausch Unimog FF Eisenkappel;  
Zuweisung an: Finanzausschuss 
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Von den SPÖ - Gemeinderäten Harald Kogelnik sowie Ing. Helmut Malle wurde 
nachstehender Antrag eingebracht: 
Antrag: Zusätzliche Mittel für Schneeräumung;  
Zuweisung an: Finanzausschuss 

 
 



�����������	
������
���
��������������������������� ��������� !"��#����� ��!"���

Von den SPÖ - Gemeinderäten Harald Kogelnik sowie Ing. Helmut Malle wurde 
nachstehender Antrag eingebracht: 
Antrag: Aufbringung der gestrichene Mittel zur Aufb ringung zur 
Straßenerhaltung  
Zuweisung an: Finanzausschuss 
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Von den SPÖ - Gemeinderäten Harald Kogelnik sowie Ing. Helmut Malle wurde 
nachstehender Antrag eingebracht: 
Antrag: Errichtung eines Vellachtaler Energieförderungsfonds;  
Zuweisung an: Energieausschuss und GV 
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Von den SPÖ - Gemeinderäten Harald Kogelnik sowie Ing. Helmut Malle wurde 
nachstehender Antrag eingebracht: 
Antrag: Anschaffung einer Vorbauseilwinde für die FF Eisenkappel;  
Zuweisung an: Finanzausschuss 
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Von den SPÖ - Gemeinderäten Harald Kogelnik sowie Ing. Helmut Malle wurde 
nachstehender Antrag eingebracht: 
Antrag: Vellachtalfonds,  
Zuweisung an: Gemeindevorstand 
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Alle Fraktionen erhielten zum Schluss der Gemeinderatsitzung die Möglichkeit, ihre 
Weihnachtswünsche zu äußern. 

 
 
 


